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Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Gem. Quartalsgespräches beim Kreis am 05.07.2022 zeigt die 
Gemeinde konkret u.a. anhand einer Bewerberliste für Bauplätze 
auf, dass es städtebaulich erforderlich ist, ein Mischgebiet mit einer 
ƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛƎŜ αaƛǎŎƘǳƴƎǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎά Ǿƻƴ ²ƻƘƴƴǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ 
wesentlich störendem Gewerbe herzustellen.
Der Gemeinde ist klar, dass mit fehlenden Planerfordernis , die 
Festsetzung eines Mischgebietes aus rein lärmtechnischen Gründen 
nicht möglich ist, sondern  ein zu befürchtender 
α9ǘƛƪŜǘǘŜƴǎŎƘǿƛƴŘŜƭάΦ 
Von der Gemeinde wurde geprüft , dass eine Schaffung von 
Wohnraumangeboten für die einheimische Bevölkerung unter 
Berücksichtigung der hier berührten immissionsschutzrechtlichen 
Belange auch durch die Ausweisung eines allgemeinen oder reinen 
Wohngebietes nicht erreichen lassen. Die Gutachterliche Prüfung mit 
den Berechnungsergebnissen für Windenergieanlagen sind in die 
Begründung aufgenommen.

Die Gemeinde hat aufgrund der Anfrage nach Mischbebauung 
abgewogen den Geltungsbereich entsprechend auszuweisen. Durch 
die Gemeinde wurde weiterhin in einem Schalgutachten geprüft, 
dass sich dieses unter Berücksichtigung der hier berührten 
immissionsschutzrechtlichen Belange erreichen lassen.
Es wird aufgezeigt, in welchem Umfang jeweils eine wohnbauliche 
Entwicklung und eine gewerbliche Entwicklung beabsichtigt ist. Ein 
alternativer Planungsansatz (z. B. Aufteilung in GE und WA)  wurde 
ebenso geprüft und ist aufgrund der bestehenden Nachfrage nach 
einer Mischbebauung nicht umgesetzt. Die derzeitigen Bauwilligen 
fragen derzeit nach Wohnbaugrundstücken und gewerblichen 
Flächen für nicht störendes Gewerbe gleichermaßen nach. 
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Zur Wohnbaulichen Entwicklung:

Die Alternativen/Innenentwicklung wird in der Begründung 
überarbeitet. Die Inhalte der urspr. gemeinsam untersuchten Fläche 
für den Gemeinbedarf werden gestrichen. 

Nahezu bei allen untersuchten Flächen wird keine Eignung gesehen, 
da die jeweilige Größe u.a. nicht für die Ausweisung eines 
Mischgebietes ausreicht. Innerhalb des Siedlungsbereiches besteht 
keine Freifläche, die eine neues Baugebiet aufnehmen könnte. In der 
Innenentwicklungsanalyse wird erneut von der Gemeinde geprüft, 
welche Potenziale für die geplanten Nutzungen (hier: 
Wohnbaugrundstücke und gewerbliche Grundstücke) im 
Siedlungsbereich bestehen. Die Betrachtung der 
Innenentwicklungspotenziale wird überarbeitet, um dem 
raumordnerischen Vorrang der Innenentwicklung zu genügen.  

Die privaten Grünflächen, die im unbeplanten Innenbereich liegen 
und eine Größe aufweisen, die für die Errichtung eines Wohnhauses 
geeignet wäre werden erneut betrachtet. Die Gemeinde versucht 
hier deutlicher klarzustellen, in welchem Umfang mit einer 
Inanspruchnahme von Baurechten gemäß § 34 BauGB im 
Planungszeitraum des LEP gerechnet werden kann. Für die 
betrachteten landwirtschaftlichen Hofstellen versucht die Gemeinde 
die jeweiligen Entwicklungsperspektiven darzulegen, um beurteilen 
zu können, ob diese möglicherweise für eine 
wohnbauliche/gewerbliche Entwicklung perspektivisch zur 
Verfügung stehen könnten. 

Die  bestehenden Innenentwicklungsmöglichkeiten werden im 
Hinblick auf den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen berücksichtigt. 

Wohnbaumöglichkeiten sind vom wohnbaulichen 
Entwicklungsrahmen abzuziehen. 

Es wird geprüft, ob Geltungsbereich der Erweiterung der Satzung 
gemäß § 34 Abs. 4 BauGB zwei Grundstücke noch nicht bebaut sind 
und dann ggf. abgezogen werden müssen. 
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Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung

ÅZur gewerblichen Entwicklung: Die Gemeinde Olderup möchte 
unter Beachtung ökologischer und landschaftlicher Gegebenheiten 
eine bedarfsgerechte Flächenvorsorge für die Erweiterung 
ortsansässiger Betriebe sowie die Ansiedlung ortsangemessener 
Betriebe treffen. Die Grundstücksgrößen erscheinen der Gemeinde 
Olderup für die Ansiedlung von gewerblicher Nutzung als 
angemessen. 

ÅDie Gemeinde sieht keine Notwendigkeit weitere Festsetzungen für 
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu schaffen, schon in dem 
gültigen Bebauungsplan Nr. 3 wurde ein Teil der betrieblichen 
Fläche, für den bestehende Landtechnikbetrieb als Dorfgebiet 
festgesetzt. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel sind 
für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden für Dorfgebieten und 
Mischgebieten gleich. Der Bestand wurde in die aktuelle Planung 
aufgenommen. Der bislang noch nicht durch einen Bebauungsplan 
geregelte verbleibende Teil des betrieblichen Geländes ist im 
gültigen Flächennutzungsplan bereits als gemischte Bauflächen 
dargestellt. Die betriebliche Fläche sollen erweitert und zukünftig 
wie die umliegenden Flächen als Mischgebiet festgesetzt.  

Es gibt für die bestehende Nutzung eine Genehmigung zum Neubau 
einer Maschinenhalle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 
(Bauschein Nr. 600116402010 aus dem Jahr 2010).

Auch zukünftig werden Nutzungen genehmigungsfähig sein, die 
Mischgebietsverträglich sind.
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Abwägend wurde von der Gemeinde die 
Sammelstandortschießanlage als weitere potentielle Lärmquelle 
berücksichtigt und aufgrund der Entfernung eine Beeinträchtigung 
nicht gesehen. Für die Prüfung welche Schallimmissionen von der 
Anlage ausgehen wurde gibt die Dekra konsultiert. Diese geben den 
Hinweis, dass die Erstellung eines Schallgutachtens für den 
Schießstand als nahezu unmöglich beurteilt wird. Da es für die 
Erstellung des Gutachtens erforderlich wäre zu wissen, wann die 
Bundeswehr die lauteste in diesem Gebiet erlaubte Munition 
abfeuert. Zusätzlich müsste dabei Ostwind herrschen. Diese 
Anforderung ist jedoch nicht realisierbar, da es höchst 
unwahrscheinlich ist, dass die Bundeswehr hierzu Auskünfte erteilen 
würde. Bei der Entfernung und Lage ist es unwahrscheinlich, dass es 
zu einer Grenzwertüberschreitung kommen kann.

Im weiteren Verfahren werden die entsprechenden Gutachten 
(Schall, Geruch) den Planunterlagen von vorneherein beigefügt. 

Der Übersichtsplan des F-Planes wird für die Unterscheidung 
überarbeitet.
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Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
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Untere Naturschutzbehörde:

Die Knickabschnitte werden beibehalten eine Knickentwidmung ist nicht 
vorgesehen. 

Nur in dem Bereich der Zufahrt ist eine Knickrodung erforderlich.

In dem Text Teil B ist beschreibend aufgenommen:

αDie in der Planzeichnung gekennzeichneten und als 'zu erhaltend' 
festgesetzten Knicks sind dauerhaft zu sichern. Auf den Knickabschnitten 
mit Gehölzen sind Bepflanzungen aus einheimischen, standortgerechten 
Gehölzen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Der Begründung zum 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ tŦƭŀƴȊƭƛǎǘŜ ōŜƛƎŜŦǸƎǘΦά 

im Umweltbericht wird ergänzend unter dem Punkt Schutzgut Biotoptypen, 
Vegetation / Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung aufgenommen: Für diese 
Knickrodung ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der Unteren 
Naturschutzbehörde zu stellen. 

Knickrodungen sind im Verhältnis 1:2 auszugleichen. 

Die im Planbereich vorhandenen gesetzlichen Biotope sind weiterhin 
aufgenommen. Die vorhandenen bepflanzenden Knickbereiche werden als 
nachrichtliche Übernahme weiterhin aufgenommen. 

Generell ist ein Abstand von mindesten 3 m zwischen baulichen Anlagen 
und dem Knickfuß einzuhalten.

In dem Text Teil B ist unter dem Punkt 6.2. folgende Festsetzung bereits 
vorhanden: Zukünftige bauliche Anlagen sind erst im Abstand von 3,00 m 
zum Wallfuß von festgesetzten Knicks zulässig.

Der Bruch und die Kleingewässer werden weiterhin gemäß den 
Ausführungen im Umweltbericht dauerhaft erhalten. 
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Zu Ausgleichsbilanzierung:

s. S. 1_Die Knickabschnitte werden beibehalten eine Knickentwidmung ist 
nicht vorgesehen.  Nur in dem Bereich der Zufahrt ist eine Knickrodung 
erforderlich. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden über Ausgleichsmaßnahmen 
(Neuanlage Knick und geeignete, aufwertungsfähige Fläche aus der Nutzung 
genommen und zu naturnahen Biotopflächen entwickelt werden) oder über 
ein Ökokonto kompensiert werden.

In dem Umweltbericht wird ergänzend aufgenommen: Die Fläche 
(Flurstücksbezeichnung) und die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der 
Ausgleichsmaßnahme / des Ökokontos sind im Umweltbericht inhaltlich und 
kartographisch darzustellen. Dabei ist die tatsächliche Ausgleichsfläche und 
nicht das Ökokonto als Ganzes flächenscharf darzustellen. Ferner ist der 
Ausgleich über ein Ökokonto im Umweltbericht zwingend sowohl als m²-
Größe festzusetzen als auch in Ökopunkten als Äquivalent anzugeben. Die 
vertragliche Vereinbarung zum Ökokonto ist als Anlage dem Bebauungsplan 
beizufügen und muss mir vor Satzungsbeschluss vorgelegt werden. Sofern 
sich das Ökokonto in einem anderen Gemeindegebiet befindet, ist die 
Fläche ggf. durch interkommunale Vereinbarungen bzw. durch eigene 
Darstellungen der anderen Gemeinde im Flächennutzungsplan zu sichern. 
Zur Führung des Kompensationskatasters und des entsprechenden 
Ökokontos bitte ich um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig 
ist. 

Stellungnahme des FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung, 
Planung :

Zu Spiegelstrich 1:

Die Gemeinde prüft ob weitere Festsetzungen in die Planung aufnimmt, die 
den Klimaschutz die Klimafolgenanpassung und Biodiversität 
berücksichtigen. z.B. eine Ausrichtung der Gebäude zur passiven und aktiven 
Nutzung der Solarenergie, Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas 
durch Grünbedachungen oder Fassadenbegrünung oder auch Vorkehrungen 
zum Schutz vor Starkregenereignissen.
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3. Für die Verkehrsbeleuchtung und die Außenbeleuchtung der 
Gebäude sind fledermaus- und insektenfreundliche Leuchtmittel mit
ausschließlich warmweißen Licht bis maximal 3.000 Kelvin und 
geringen UV- und Blaulichtanteilen zu verwenden.
Die Beleuchtung ist in möglichst geringer Höhe anzubringen und nach 
unten abstrahlend auszurichten.

Zu Spiegelstrich 2:
In dem Text Teil B ist beschreibend aufgenommen:
α5ƛŜ ƛƴ ŘŜǊ tƭŀƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŀƭǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ zu erhaltener Knick bzw. 
Gehölzstreifen mit Überhältern sind Bepflanzungen aus 
einheimischen, standortgerechten Gehölzen vorzunehmen und 
dauerhaft zu erhalten.
Der Begründung zum Bebauungsplan ist eine entsprechende 
tŦƭŀƴȊƭƛǎǘŜ ōŜƛƎŜŦǸƎǘΦά

In der Planzeichnung werden differenziert die öffentlichen und 
privaten Grünflächen und als nachrichtliche Übernahme dargestellt:
a) Bestehender zu erhaltener Knick bzw. Gehölzstreifen mit 

Überhältern (gesetzlich geschütztes Biotop)
 und 
a) Bestehender zu erhaltener Knick bzw. ohne Gehölzstreifen mit 

Überhältern (gesetzlich geschütztes Biotop)
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland
Abwägungsvorschlag:
Stellungnahme des FD Klimaschutz und nachhaltige 
Raumentwicklung, Planung 
Weiter zu Spiegelstrich 1:
Die Belange des Orts- und Landschaftsbildes und der Wunsch nach 
einer ortstypischen Bebauung werden dabei aktuellen 
Anforderungen und damit verbundenen weiterentwickelten 
rechtlichen Grundlagen gegenüber gestellt. Unabhängig vom 
Bestand prüft die Gemeinde nochmals ihre städtebaulichen 
Zielsetzungen für die zukünftige bauliche Weiterentwicklung und 
deren mögliche Formulierung. Die Gemeinde prüft z.B. auch 
Maßnahmen zu erwägen wie das Abrücken von 
Gestaltungsvorschriften, die die benachbarte Bebauung 
wiederspiegeln hin zu der verbindlichen Festsetzung . So ist 
weiterhin wie bereits im Text Teil B festgesetzt auf Haupt- und 
Nebenanlagen ŘƛŜ α!ƴǿŜƴŘǳƴƎ von alternativer Energien (z.B. 
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen) auf Dachflächen sind 
ȊǳƭŅǎǎƛƎΦ DǊǸƴŘŅŎƘŜǊ ǎƛƴŘ ȊǳƭŅǎǎƛƎΦά ǳƴŘ Ŝǎ ǎƛƴŘ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ƎŜǊƛƴƎ 
ƎŜƴŜƛƎǘŜ 5ŅŎƘŜǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎΥ αCǸǊ ƎŜǿŜǊōƭƛŎƘ ƎŜƴǳǘȊǘŜ DŜōŅǳŘŜ ǳƴŘ 
Gebäude in Hallenform, Neigung mind. 15°Φά  
Die Gemeinde nimmt in diesem Zusammenhang folgende 
Änderungen in Ihre Planung auf:    
1. Schottergärten
Gem. § 8 Absatz 1 Satz 1 der Landesbauordnung (LBO-SH) sind die 
nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke 
wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen 
oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen 
zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. Die Errichtung 
sog. Schottergärten ist demnach unzulässig.
2. Das auf den Grundstücken anfallende Oberflächenwasser ist auf 
der Grundstücken zu versickern.
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Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung:

Zur besseren Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit wurden die 
textlichen Festsetzungen, die gem. § 86 LBO i.V.m. § 9 (4) BauGB 
aufgestellt werden, unter einer Überschrift zusammenzufassen. 

Hinsichtlich der Ausweisung eines Mischgebietes wird der 
Ergebnisvermerk zum Abstimmungsgespräch mit der Landesplanung 
beim Kreis Nordfriesland am 05.07.2022 und die dort genannten 
Bedenken in der Abwägung besonders zu berücksichtigen. 

Untere Wasserbehörde:
Zu 1. Absatz: Im nördlichen Plangebiet verläuft der Graben B des 
Wasser- und Bodenverbandes Olderup. Es wird durch einen 5m 
Unterhaltungsstreifen am Gewässer die Unterhaltung dauerhaft 
gesichert. 
Zu 2. Absatz: Westlich der vorhandenen Bebauung Schoolstraat 
verläuft die ehemalige Rohrleitung B6 des Wasser- und 
Bodenverbandes Olderup im Plangebiet von der K 30 zum Graben B. 
Diese Leitung wird berücksichtigt und in die weitere Planung 
integriert bzw. es ist geplant diese Leitung zu verlegen. Auf den 
Grundstücken ist ggf. ein Geh-Fahr- und Leitungsrecht für die 
Versorgungsträger festgesetzt damit die Rohrleitung nicht überbaut 
wird. (Vermessung/Lagefeststellung  durch Gemeinde)
Zu 3. Absatz: Es sind private Wasserflächen.
siehe nächste Seite
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Weiter Untere Wasserbehörde:
Zu Absatz 4 und 5:

In die Begründung wird unter dem Punkt Niederschlagswasser und 
Schmutzwasser ergänzende aufgenommen: Untere Wasserbehörde

Im B-Plan wird umfangreich auf die Abwasserbeseitigung 
eingegangen, der Nachweis nach A-RW 1 wird erbracht, seitens der 
unteren Wasserbehörde bestehen keine Einwände hinsichtlich der 
geplanten Niederschlagswasserbeseitigung und eine 
wasserrechtliche Erlaubnis in Aussicht gestellt werden kann. 

Außerdem wird mit der Erschließung des Bebauungsplangebiets eine 
Erweiterung der gemeindlichen Klärteichanlage erforderlich. Dafür ist 
eine wasserrechtliche Genehmigung gem. § 52 LWG bei  der unteren 
Wasserbehörde einzuholen. (Der Antrag auf Änderung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 21.05.1991 zur Einleitung

von gereinigtem häuslichen Abwasser und Regenwasser 

Antrag zum Bau eines Nachklärteiches wird der Verfahrensakte 
angefügt)

Hinsichtlich der Versickerung des Niederschlagswassers auf den 
Grundstücken ist gemäß § 45 Abs. 1 Landeswassergesetz nach 
Maßgabe des Absatzes 4 die Abwasserbeseitigungspflicht mit 
Genehmigung der Satzung durch die Wasserbehörde auf die 
Grundstückseigentümer/-innen zu übertragen. Die Abwasseranlagen 
müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Bzgl. der Schmutzwasserbeseitigung ist gemäß Satzung der 
Gemeinde Olderup auf den jeweiligen Grundstücken eine 
Vorreinigungsanlage gem. DIN 4261 vorzusehen.

½ǳ !ōǎŀǘȊ сΥ 5ƛŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ Υ αDas Oberflächenwasser ist auf der 
Grundstücken zu versickernά ǿƛǊŘ ƛƳ ¢ŜȄǘ ¢Ŝƛƭ . ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ

Zu Absatz 6: Die Gemeinde beschließt, die Abwassersatzung an die 
aktuellen Erfordernisse anzupassen.
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Rückläufer von: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schriftsatz vom: 22.01.2024
Seite: 1/1
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Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung

Lƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ǿƛǊŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ α±ŜǊƪŜƘǊƭƛŎƘŜ 
9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎά ŜǊƎŅƴȊŜƴŘ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΥ
Hierzu sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten die entsprechenden 
Ausführungspläne dem LBV-SH zur Genehmigung vorzulegen. 

Die Erschließung des B-Plangebietes an die K 30 hat ausschließlich 
über die neu herzustellende Erschließungsstraße zu erfolgen.
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Rückläufer von: AG-29
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Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Im Beteiligungsverfahren wurde der Umweltbericht der Begründung 
bereits angefügt und wird im weiteren Verlauf z.B. bzgl. der 
Ausgestaltung der Ausgleichserfordernisse konkretisiert, vor 
Beschluss abschließend mit der UNB, Kreis NF abgestimmt.
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Schleswig-Holstein Netz AG
Schriftsatz vom: 28.12.2023
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme

Berücksichtigung

¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ α{ǘǊƻƳǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎά ǿǳǊŘŜ ƛƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ 
ergänzend aufgenommen:

Die, für die Energieversorgung erforderlichen Leitungen und Anlagen 
im Bereich der künftigen Baufläche, werden wir im Zuge der 
Erschließung legen bzw. erstellen. Um einen reibungslosen Ablauf 
bei Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten, ist es wichtig dass 
Sie die LV Positionen zur Verlegung der Versorgungsleitungen als 
Titel in der Ausschreibung zur Erschließung dieses B-Planes 
berücksichtigen. Im Sinne des aktuellen Trends zu einer vorrangig 
erneuerbaren Wärmeversorgung von Gebäuden passen wir unsere 
Strategie zur Netzerweiterung an und werden neue Baugebiete nur 
auf ausdrücklichen Wunsch und schriftlicher Aufforderung durch die 
Gemeinde mit unserem Gasnetz erschließen. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass eine Erschließung mit Erdgas für Kunden im Sektor der 
Wohngebäude, aufgrund des gesunkenen Wärmebedarfes, kein 
nachhaltiges Angebot mehr ist und wenig nachgefragt wird. Bitte 
setzen Sie sich spätestens drei Monate vor Baubeginn mit uns in 
Verbindung, wenn eine Erschließung mit Gas, z.B. für eine 
gewerbliche Nutzung, weiterhin gewünscht und erforderlich ist. 

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an das Netzcenter 
Friedrichstadt, Tel.04881/93620-9245. Wir stellen Ihnen dann gerne 
ein entsprechendes Mengengerüst zur Verfügung. 
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Kampfmittelräumdienst
Schriftsatz vom: 08.01.2024
Seite: 1/2

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung

5ŜǊ IƛƴǿŜƛǎ ƛǎǘ ƛƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ  αYŀƳǇŦƳƛǘǘŜƭά 
bereits enthalten.
Der Merkzettel wurde der Begründung angefügt
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Kampfmittelräumdienst
Schriftsatz vom: 08.01.2024
Seite: 2/2

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: BürgerBreitbandNetz GmbH & Co KG
Schriftsatz vom: 18.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung

In der Begründung unter Punkt α¢ŜƭŜƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴά bereits 
enthalten.
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige 
Landentwicklung Untere Forstbehörde
Schriftsatz vom: 02.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Archäologisches Landesamt S-H Obere 
Denkmalschutzbehörde 
Schriftsatz vom: 22.12.2023
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung
5ŜǊ IƛƴǿŜƛǎ ƛǎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ α5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƛƴ ŘŜǊ 
Begründung vorhanden.
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Landesamt für Umwelt
Schriftsatz vom: 15.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Die Verlagerung des Nadelentrosterst ist vorgesehen.
Lƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ǿƛǊŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ tǳƴƪǘ α{ŎƘŀƭƭǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ 
¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎά ǿƛǊŘ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΥ 5ŀǎ [ŀƴŘŜǎŀƳǘ ŦǸǊ ¦ƳǿŜƭǘ 
(LLUR) gibt vor, dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm in Bezug auf die benachbarten Nutzungen nachgewiesen 
werden muss und dass die Verlagerung des Nadelentrosters 
(Variante B) zwingend erforderlich ist.
Die Gemeinde sieht keine Notwendigkeit weitere Festsetzungen für 
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte zu schaffen, schon in dem 
gültigen Bebauungsplan Nr. 3 wurde ein Teil der betrieblichen 
Fläche, für den bestehende Landtechnikbetrieb als Dorfgebiet 
festgesetzt. Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel sind 
für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden für Dorfgebieten und 
Mischgebieten gleich. Der Bestand wurde in die aktuelle Planung 
aufgenommen. Der bislang noch nicht durch einen Bebauungsplan 
geregelte verbleibende Teil des betrieblichen Geländes ist im 
gültigen Flächennutzungsplan bereits als gemischte Bauflächen 
dargestellt. Die betriebliche Fläche sollen erweitert und zukünftig 
wie die umliegenden Flächen als Mischgebiet festgesetzt.  
Es gibt für die bestehende Nutzung eine Genehmigung zum Neubau 
einer Maschinenhalle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 
(Bauschein Nr. 600116402010 aus dem Jahr 2010).
Auch zukünftig werden Nutzungen genehmigungsfähig sein, die 
Mischgebietsverträglich sind.
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Stadtwerke Husum
Schriftsatz vom: 04.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Die SH Netz wurde beteiligt.
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: GM.SH
Schriftsatz vom: 23.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:
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Gemeinde Olderup- Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / frühzeitige Beteiligung

Rückläufer von: Bundeswehr
Schriftsatz vom: 25.01.2024
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:
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